
Auszüge aus dem Schulgesetz NRW 2008 
 

§ 1 
Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage 
und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erzie-
hung und individuelle Förderung. Dieses Recht wird nach Maßgabe dieses 
Gesetzes gewährleistet. 
(2) Die Fähigkeiten und Neigungen des jungen Menschen sowie der Wille 
der Eltern bestimmen seinen Bildungsweg. Der Zugang zur schulischen 
Bildung steht jeder Schülerin und jedem Schüler nach Lernbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit offen. 

 
§ 16 

Gymnasium 
(1) Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine 
vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und 
Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Ab-
schlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, 
aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 
(2) Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9, in der Aufbauform die 
Klassen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundar-
stufe II).  
(3) Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in 
Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt. Andere Unterrichtsformen können 
für begrenzte Zeit an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband und in 
Kursen treten. 
(4) Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung am Ende der Klasse 9 die 
Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
und der Bildungsgänge der Berufskollegs, die zur allgemeinen Hochschulrei-
fe führen. Es erteilt mit der Versetzung am Ende der Jahrgangsstufe 10 die 
Berechtigung zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstu-
fe und den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife). Außerdem wer-
den am Gymnasium in der Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss gleichwer-
tiger Abschluss oder nach Maßgabe der Ausbildungsund Prüfungsordnungen 
ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertiger Abschluss 
vergeben. Am Ende der Jahrgangsstufe 10 findet nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung eine zentrale schriftliche Leistungsüberprüfung 
statt, für die landeseinheitliche Aufgaben gestellt werden. 

 
§ 18 

Gymnasiale Oberstufe 
(1) Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in die einjährige Einführungspha-
se und die zweijährige Qualifikationsphase. Sie umfasst 
1. im Gymnasium die Jahrgangsstufen 10 bis 12, 
2. in der Gesamtschule die Jahrgangsstufen 11 bis 13. 
(2) Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe wird in einem Kurssystem 
erteilt, das nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Kurse auf 
unterschiedlichen Anforderungsebenen in einem Pflichtbereich und in einem 
Wahlbereich umfasst. 
(3) In der Qualifikationsphase werden verbindliche und wählbare Unter-
richtsfächer dem sprachlich-literarisch-künstlerischen, dem gesellschaftswis-
senschaftlichen und dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 
Aufgabenfeld zugeordnet. Durch den Unterricht in den drei Aufgabenfeldern 
sowie in den Fächern Religionslehre und Sport werden eine gemeinsame 
Grundbildung in angemessener Breite und eine individuelle vertiefte Bil-
dung in Schwerpunktbereichen gewährleistet. 
(4) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab, mit der die 
allgemeine Hochschulreife verliehen wird. Für den schriftlichen Teil der 
Abiturprüfung werden landeseinheitliche Aufgaben gestellt. Die Gesamtqua- 

lifikation setzt sich aus den Leistungen in der Qualifikationsphase und in der 
Abiturprüfung zusammen. In der gymnasialen Oberstufe kann auch der 
schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden. Der fachprakti-
sche Teil der Fachhochschulreife wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung innerhalb von acht Jahren nach dem Verlassen der gymna-
sialen Oberstufe durch ein Praktikum oder eine Berufsausbildung erworben. 

 
§ 38 

Schulpflicht in der Sekundarstufe II 
(1) Nach der Schulpflicht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I beginnt 
die Pflicht zum Besuch der Berufsschule (§ 22 Abs. 4) oder eines anderen 
Bildungsganges des Berufskollegs oder einer anderen Schule der Sekundar-
stufe II. 
(2) Wer vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres ein Be-
rufsausbildungsverhältnis beginnt, ist bis zu dessen Ende schulpflichtig. 
(3) Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schul-
pflicht bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem sie das achtzehnte Lebens-
jahr vollenden. Die Schulaufsichtsbehörde kann Schulpflichtige, die das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, vom weiteren Besuch der Schule 
befreien. Die Schulpflicht endet vor Vollendung des achtzehnten Lebensjah-
res mit dem erfolgreichen Abschluss eines vollzeitschulischen Bildungsgan-
ges der Sekundarstufe II. Absatz 2 bleibt unberührt. 
(4) Die Schulpflicht endet vor den in Absatz 2 und 3 festgelegten Zeitpunk-
ten, wenn nach Festlegung in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die 
bisherige Ausbildung den weiteren Schulbesuch entbehrlich macht od              
er die obere Schulaufsichtsbehörde im Einzelfall eine entsprechende Fest-
stellung trifft. 

           

(3) Die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistun-
gen im Unterricht“ sowie die Ergebnisse zentraler Lernstandserhebungen 
werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt. 

(5) Wer nach dem Ende der Schulpflicht ein Berufsausbildungsverhältnis 
beginnt, ist berechtigt, die Berufsschule zu besuchen, solange das Be-
rufsausbildungsverhältnis besteht. 
 

§ 50 
Versetzung, Förderangebote 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird nach Maßgabe der Ausbildungsund 
Prüfungsordnung in der Regel am Ende des Schuljahres in die nächsthöhere 
Klasse oder Jahrgangsstufe versetzt, wenn die Leistungsanforderungen der 
bisherigen Klasse oder Jahrgangsstufe erfüllt sind. Eine Vorversetzung ist 
möglich, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der höheren 
Klasse oder Jahrgangsstufe zu erwarten ist. Die Ausbildungsund Prüfungs-
ordnung kann vorsehen, dass Übergänge in die nächsthöhere Klasse oder 
Jahrgangsstufe auch ohne Versetzung möglich sind. 
(2) Über die Versetzung entscheidet die Klassen- oder Jahrgangsstufenkon-
ferenz als Versetzungskonferenz. Mitglieder der Versetzungskonferenz sind 
die Lehrerinnen und Lehrer, die die Schülerin oder den Schüler im zweiten 
Halbjahr unterrichtet haben. In der Versetzungskonferenz übernimmt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung. 
(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und 
Schüler so zu fördern, dass die Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen 
und Schülern der Grundschule und der Sekundarstufe I, deren Versetzung 
gefährdet ist, wird zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle Lern- 
und Förderempfehlung gegeben. Sie sollen zudem die Möglichkeit der 
Teilnahme an schulischen Förderangeboten erhalten mit dem Ziel, unter 
Einbeziehung der Eltern erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis zur Ver-
setzungsentscheidung zu beheben. Eine Lern- und Förderempfehlung erhal-
ten Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe I auch 
im Falle der Nichtversetzung zum Ende des Schuljahres. 
(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die 
Leistungen in einem Fach abweichend von den im letzten Zeugnis erteilten 
Noten nicht mehr ausreichen, so sind die Eltern schriftlich zu benachrichti- 

gen. Auf etwaige besondere Folgen einer Nichtversetzung der Schülerin oder 
des Schülers ist hinzuweisen. Hat die Schule die Eltern nicht benachrichtigt, 
so kann daraus kein Anspruch auf Versetzung hergeleitet werden. Unter-
bleibt die Benachrichtigung, obwohl ein Fach oder mehrere Fächer hätten 
abgemahnt werden müssen, werden Minderleistungen in einem Fach bei der 
Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt. Die Benachrichtigung entfällt 
bei volljährigen Schülerinnen und Schülern. 
(5) Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt werden, wiederholen die 
bisher besuchte Klasse oder Jahrgangsstufe. Eine zweite Wiederholung ist in 
der Regel nicht zulässig. 
 
 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 

Auszüge aus der  APO-SI 
 
§ 6   Leistungsbewertung, Klassenarbeiten 
(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchulG. 
(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zu-
sammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen 
Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen in allen Fächern. 
Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind bei der Beurteilung 
ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen. 

 
§ 7   Zeugnisse, Lern- und Förderempfehlungen 
(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende des Schulhalbjahres 
und zum Ende des Schuljahres Zeugnisse gemäß § 49 SchulG. Auf Antrag 
sind die am Ende des Schuljahres erworbenen Abschlüsse und Berechtigun-
gen auf dem Zeugnis zu vermerken. 
(2) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer gemäß § 49 
Abs. 2 Nr. 2 SchulG Noten für das Arbeitsverhalten in den Teilbereichen 
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Selbstständigkeit und 
Noten für das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verantwortungsbereit-
schaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit; über die Noten ent-
scheidet die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz. Die Noten für das Ar-
beitsverhalten und das Sozialverhalten können nach ihrer Entscheidung im 
Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch eine 
Beschreibung ergänzt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG). 
(3) Alle Zeugnisse enthalten außerdem die Angaben gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 
1 und 3 SchulG. Abweichend von § 49 Abs. 2 Nr. 1 SchulG enthalten Ab-
schlusszeugnisse und Abgangszeugnisse nur die unentschuldigten Fehlzei-
ten. 
(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers auf Grund der 
Leistungen im ersten Schulhalbjahr gefährdet, weist ein Vermerk im Halb-
jahreszeugnis darauf und auf etwaige Folgen einer Nichtversetzung hin. Ein 
fehlender Vermerk begründet keinen Anspruch auf Versetzung. 
(5) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die 
Leistungen in einem Fach abweichend vom Halbjahreszeugnis nicht mehr 
ausreichen, gilt § 50 Abs. 4 SchulG. Die Eltern werden spätestens zehn 
Wochen vor dem Versetzungstermin schriftlich benachrichtigt. Ist mit der 
Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder einer Berechtigung verbun-
den, werden bei der Entscheidung über die Versetzung und die Vergabe des 
Abschlusses oder der Berechtigung auch Minderleistungen berücksichtigt, 
die nicht abgemahnt worden sind. 
(6) Die Schülerin oder der Schüler erhält eine individuelle Lern- und Förder- 
empfehlung (§ 50 Abs. 3 SchulG) 



1. neben dem Halbjahreszeugnis, wenn die Versetzung oder der angestrebte 
Abschluss gefährdet ist, 
2. neben dem Zeugnis am Schuljahresende bei einer Nichtversetzung oder 
wenn der angestrebte Abschluss nicht erreicht wurde. 
 
§ 17   Gymnasium 
1) Englisch wird ab Klasse 5 als erste Fremdsprache fortgeführt. Die Schule 
kann ab Klasse 5 außerdem eine andere moderne Fremdsprache oder Latein 
als zweite Fremdsprache anbieten. Über das Fremdsprachenangebot in 
Klasse 5 entscheidet die Schulkonferenz im Benehmen mit dem Schulträger. 
(2) Eine moderne Fremdsprache oder Latein ist ab Klasse 6 zweite Fremd-
sprache. § 5 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 
(3) Im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8 und 9 bietet die Schule mindes-
tens eine dritte Fremdsprache an. Daneben kann sie Fächer oder Fächerkom-
binationen im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und im 
gesellschaftswissenschaftlich-wirtschaftlichen Schwerpunkt anbieten. Schu-
len mit einem künstlerischen Profil können außerdem Fächer oder Fächer-
kombinationen im künstlerischen Schwerpunkt anbieten. 
(4) Die Ergänzungsstunden werden vorrangig verwendet 
1.   für die Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik, den Fremdspra-
chen oder dem Lernbereich Naturwissenschaften,  
2.    für erweiterte Angebote in den Fächern der Stundentafel.  
Die Schulkonferenz beschließt dafür Grundsätze auf Vorschlag der Schullei-
terin oder des Schulleiters. 
(5) Klassenarbeiten werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch, der zweiten Fremdsprache sowie den Fächern des Wahlpflichtunter-
richts geschrieben. 
 
§ 22   Nachprüfung 
(1) Ab Klasse 7 kann eine nicht versetzte Schülerin oder ein nicht versetzter 
Schüler eine Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu werden. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter spricht die Zulassung zur Nachprüfung 
aus, wenn in einem einzigen Fach durch die Verbesserung der Note von 
„mangelhaft“ auf „ausreichend“ die Versetzungsbedingungen erfüllt würden. 
Kommen für die Nachprüfung mehrere Fächer in Betracht, wählt die Schüle-
rin oder der Schüler das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt werden soll. 
(2) Die Nachprüfung zum nachträglichen Erwerb eines Abschlusses oder 
einer Berechtigung richtet sich nach § 42. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die Nachprüfung einen 
Prüfungsausschuss und übernimmt den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung. 
Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die bisherige Fachlehrerin 
oder der Fachlehrer als prüfendes Mitglied und eine weitere fachkundige 
Lehrkraft für die Protokollführung. 
(4) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus einer 
praktischen Prüfung, in einem Fach mit schriftlichen Arbeiten außerdem aus 
einer schriftlichen Prüfung. Die Nachprüfung findet in der letzten Woche vor 
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt. 
(5) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Versetzungsbedin-
gungen erfüllt, ist versetzt. Die Schülerin oder der Schüler erhält ein neues 
Zeugnis mit einer um eine Notenstufe verbesserten Note. Das Zeugnis trägt 
das Datum des Tages, an dem die Nachprüfung bestanden wurde. Im Übri-
gen gilt § 7. 
(6) Versäumt die Schülerin oder der Schüler aus einem von ihr oder ihm zu 
vertretenden Grund die Prüfung oder einen Teil der Prüfung, gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. Kann sie oder er aus einem von ihr oder ihm nicht zu 
vertretenden Grund an der gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden 
Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss dies unverzüglich nachgewiesen 
werden; wer wegen einer Krankheit nicht teilnehmen kann, hat ein ärztliches  
Attest vorzulegen. 
 
 

§ 26   Besondere Versetzungsbestimmungen (Gymn.) 
Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die Klassen 7 bis 9 und in  
die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt, wenn die Leis-
tungen 
a) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathematik, erste und zweite 
Fremdsprache mangelhaft sind und die mangelhafte Leistung durch eine 
mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser Fächer-
gruppe ausgeglichen wird oder 
b) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind oder  
c) zwar in zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem 
Fach mangelhaft sind, aber dies durch eine mindestens befriedigende Leis-
tung in einem Fach ausgeglichen wird. 
 
§ 28   Allgemeine Bestimmungen 
(1) Der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und der mittlere Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) werden in Klasse 10 der Hauptschule, der Realschule 
und der Gesamtschule nach einem Abschlussverfahren erworben. Im Gym-
nasium werden diese Abschlüsse erworben  
1. bis einschließlich im Schuljahr 2009/2010 in Klasse 10 nach den nachfol-
genden Vorschriften, 
2. danach nach Maßgabe der Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt). 
Die Noten im Zeugnis am Ende der Klasse 10 beruhen auf 
1. den schulischen Leistungen in der Klasse 10 sowie Prüfungen in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, 
2. den schulischen Leistungen im zweiten Halbjahr der Klasse 10 (§ 21 Abs. 
2) in den übrigen Fächern. 
(2) Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet (§ 17 Abs. 
1 Satz 2), tritt dieses Fach an die Stelle von Englisch, wenn die Schülerin 
oder der Schüler es wünscht. 
(3) Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 der öffentlichen und der 
als Ersatzschulen genehmigten Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und 
Gesamtschulen nehmen an den Prüfungen teil. 
 
§ 30   Vornote, Prüfungsnote, Abschlussnote 
(1) In jedem Prüfungsfach setzt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer vor 
dem Termin für die mündliche Prüfung die Vornote fest. Sie beruht auf den 
Leistungen seit Beginn des Schuljahres. 
(2) Jede Prüfungsarbeit ist nach Maßgabe des § 31 Abs. 3 mit einer Note zu 
bewerten (Prüfungsnote). 
(3) Die Abschlussnote beruht je zur Hälfte auf der Vornote und auf der 
Prüfungsnote, im Fall des § 32 Abs. 2 und 3 im Verhältnis 5 : 3 : 2 auf der 
Vornote, der Prüfungsnote und dem Ergebnis der mündlichen Prüfung. 
Ergeben sich bei der Berechnung der Abschlussnote Dezimalstellen, so ist 
bis einschließlich zur Dezimalstelle 5 die bessere Note festzusetzen. Die 
Abschlussnote wird in das Zeugnis übernommen. 
 
  § 35   Erwerb des Abschlusses und der Berechtigung 
(1) Nach der mündlichen Prüfung stellt die Abschlusskonferenz die Prü-
fungsergebnisse fest. 
(2) Die Abschlusskonferenz stellt auf Grund der schulischen Leistungen in 
der Klasse 10 sowie der Prüfungsergebnisse (§ 28 Abs. 1 Satz 2) fest, wel-
chen Abschluss und welche Berechtigung gemäß §§ 39 bis 41 die Schülerin 
oder der Schüler erworben hat. 
 
 
W. Seidel, StD, Mittelstufenkoordinator 

C. Rolfs, OStD’, Schulleiterin 

    Dinslaken, November 2008 
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